
Noch Fragen?

- Eine Frist für Beschwerden gibt es nicht, die Frage der Verjährung
eventueller Ansprüche ist von den Parteien selbst zu prüfen.

- Der Verbraucher ist berechtigt, sich durch Dritte vertreten zu 
lassen, wenn er eine entsprechende schriftliche Vollmacht vorlegt.

- Rechtliche Fachkenntnisse für ein Verfahren vor der Ombudsstelle
sind nicht erforderlich. Eine schriftliche Verbraucherbeschwerde be-
darf nicht der Form eines juristischen Schriftsatzes, die Schilderung
muss lediglich klar und verständlich sein. Den Inhalt und die
Rechtslage würdigt allein der Ombudsmann. 

- Reicht der Verbraucher unvollständige Unterlagen ein, kann der
Ombudsmann zusätzliche Unterlagen anfordern. Das Verfahren ist
auf die Unterlagen beschränkt, die die Parteien einreichen. 

- Eine Entscheidung des Ombudsmanns ist nur dann für das IVD-
Mitgliedsunternehmen verbindlich, wenn es sich ausdrücklich mit
der Einleitung des Verfahrens schriftlich einer Entscheidung des
Ombudsmanns unterworfen und auf die Anrufung ordentlicher
Gerichte verzichtet hat. In allen anderen Fällen ist die Entscheidung
des Ombudsmanns für die Parteien unverbindlich. Der Ombuds-
mann kann nur von Verbrauchern in Anspruch genommen werden. 

- Alle dem Ombudsmann zugegangenen Informationen des Verbrau-
chers und des IVD-Mitgliedsunternehmens sind vertraulich und dis-
kret zu behandeln.

- Antwortet das IVD-Mitgliedsunternehmen trotz mehrfacher Auffor-
derung des Ombudsmanns innerhalb der satzungsgemäßen Frist
nicht, ist der Ombudsmann verpflichtet, diesen Tatbestand dem 
Präsidium des IVD-Bundesverbandes mitzuteilen.

- Nachzulesen sind im übrigen die Regeln für die Schlichtung von 
Verbraucherbeschwerden gegen Mitglieder des Immobilienverband
Deutschland IVD Bundesverband der Immobilienberater, Makler,
Verwalter und Sachverständigen e.V. in der Verfahrensordnung, die
auf der Homepage „www.ombudsmann-immobilien.net“ einsehbar
ist oder auf Anforderung zur Verfügung gestellt wird.

So erreichen Sie den Ombudsmann Immobilien im IVD

Schreiben Sie an: 

Ombudsmann Immobilien im Immobilienverband Deutschland IVD
Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter

und Sachverständigen e.V.
- Ombudsstelle - 

Littenstraße 10, 10179 Berlin
Fax: 030 / 27 57 26 77 78

E-mail: info@ombudsmann-immobilien.net
Internet: www.ombudsmann-immobilien.net

Der Ombudsmann

Begriff des Ombudsmanns

Ombudsmann ist schwedisch und heißt “Vermittler”. Ihn gibt es seit
über 200 Jahren in Schweden. Im Zusammenhang mit der in Euro-
pa aufkommenden Verbraucherschutz-Bewegung erhielt der Om-
budsmann insbesondere zu Beginn der 70er Jahre erhebliche Be-
deutung. Beschwerdestellen, auch auf privat-rechtlicher Grundlage,
wurden eingerichtet. So entstanden z. B. auch der Versicherungs-
ombudsmann, der Bankenombudsmann und der Fondsombuds-
mann.

Der Ombudsmann Immobilien im IVD

Rechtsanwalt Dr. Peter Breiholdt, Hamburg, hat die Aufgabe des
ersten Ombudsmanns Immobilien im IVD in Deutschland übernom-
men. Er ist seit ca. 45 Jahren als Rechtsanwalt in Hamburg zuge-
lassen und überregional vorwiegend auf dem Gebiet des Immobi-
lienrechts im weitesten Sinne tätig. Dr. Breiholdt ist vertraut mit
intensiver Öffentlichkeits-, Informations- und Pressearbeit und er ist
insbesondere mit ständiger Verbraucheraufklärung in der Tages-
presse, Magazinen, Fachzeitschriften und Medien befasst. Vor
allem in der Fortentwicklung des Miet- und Maklerrechts hat 
Dr. Breiholdt wegen seines wirtschaftlichen Verständnisses eine
moderne Linie zugunsten des Verbraucherschutzes entwickelt.
Dabei hat er auch die Anerkennung der Immobilienwirtschaft erwor-
ben. Er ist im Rahmen der Verfahrensordnung keinen Weisungen
unterworfen und ist als Ombudsmann nur an Recht und Gesetz
gebunden.

Dr. Peter Breiholdt ist seit ca. 
45 Jahren als Rechtsanwalt in
Hamburg zugelassen und über-
regional vorwiegend auf dem
Gebiet des Immobilienrechts im
weitesten Sinne tätig.

Adressen der IVD-Regionalverbände

IVD Berlin-Brandenburg

Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin
Tel.: 0 30 / 89 73 53 64, Fax: 0 30 / 89 73 53 68
E-Mail: info@ivd-berlin-brandenburg.de,
Internet: www.ivd-berlin-brandenburg.de

IVD Mitte

Zeil 46, 60313 Frankfurt
Tel.: 0 69 / 28 28 23, Fax: 0 69 / 28 09 79
E-Mail: info@ivd-mitte.de, Internet: www.ivd-mitte.de

IVD Mitte-Ost

Berthastraße 2, 04357 Leipzig
Tel.: 03 41 / 6 01 94 95, Fax: 03 41 / 600 38 78
E-Mail: ivd.mitte_ost@ivd.net, Internet: www.ivd-mitte-ost.net

IVD Nord

Colonnaden 29 / Büschstraße 12, 20354 Hamburg
Tel.: 0 40 / 35 75 99 - 0, Fax: 0 40 / 34 58 95
E-Mail: info@ivd-nord.de, Internet: www.ivd-nord.de

IVD Nord-West 

Emmichplatz 3, 30175 Hannover
Tel.: 0511- 261848-0, Fax: 0511- 261848-20
E-Mail: info@ivd-nord-west.net, Internet: www.ivd-nord-west.net

IVD Schleswig-Holstein 

Hamburger Str. 27, 23861 Leetzen
Telefon: 0 45 52 / 417, Telefax: 0 40 / 22 33 19 
E-Mail:info@immobilien-tilsen.de, Internet: www.ivd-sh.net

IVD Süd 

Geschäftsstelle Bayern
Gabelsbergerstraße 36, 80333 München
Tel.: 0 89 / 29 08 20 - 0, Fax: 0 89 / 22 66 23
E-Mail: info@ivd-sued.net, Internet: www.ivd-sued.net

Geschäftsstelle Baden-Württemberg
Calwer Straße 11, 70173 Stuttgart
Tel.: 07 11 / 81 47 38 - 0, Fax: 07 11 / 81 47 38 - 28
E-Mail: info@ivd-sued-bw.net, Internet: www.ivd-sued.net

IVD West 

Hohenstaufenring 72, 50674 Köln
Postfach: 27 050 79, 50511 Köln
Tel.: 02 21 / 95 14 97 - 0, Fax: 02 21 / 95 14 97 - 9
E-Mail: info@ivd-west.net, Internet: www.ivd-west.net

Schlichten
statt richten

Die Ombudsstelle Immobilien
im IVD




